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Zwischen 
nachfolgend der Kunde genanntund der Kreissparkasse Böblingen, Wolfgang-Brumme-Allee 1, 71034 Böblingen, 
nachfolgend die Sparkasse genannt. 
Ansprechpartner in der Firma:
Name 
Telefon 
FAX 
E-Mail 
Bitte die E-Mail-Adresse unbedingt angeben, da wir zukünftig wichtige Informationen und Produktangebote über E-Mail versenden.  Die Einwilligung kann jederzeit ohne Einfluss auf den Vertrag schriftlich widerrufen werden. 
Bestellung SFirm – Softwareüberlassung               
Lizenznummer: SÜV-
Basispaket SFirm -  (pro Client)  Modul Zahlungsverkehr Inland/Ausland, Dispo und SEPA  Übertragungsverfahren HBCI 
Monatlich 7,50 € 
Anzahl Clients 
Premiumpaket SFirm  Modul Zahlungsverkehr Inland/Ausland, Dispo, Cash und SEPA Übertragungsverfahren HBCI und EBICS 
(Paket für bis zu 3 Clients) 
Monatlich 25,00 € 
Erweiterung Premiumpaket SFirm um weitere Clients - (pro Client) 
Monatlich 7,50 € 
Anzahl Clients 
App EBICS-Unterschriftenmappe Für Android, iPhone und iPad ab iOS8 
kostenlos 
Nähere Angaben zu den Paketen entnehmen Sie bitte der beigefügten Leistungsbeschreibung der einzelnen Module. 
Die Auslieferung der Software erfolgt per Download über unsere Homepage www.kskbb.de/sfirm.
Die Belastung erfolgt zu Lasten des Kontos/IBAN 
in unserem Hause. 
Die Belastung erfolgt bei einem anderen Kreditinstitut. 
Ich ermächtige/wir ermächtigen die Kreissparkasse Böblingen widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden  Zahlungen bei Fälligkeit mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir die Kreissparkasse Böblingen an,  die von meinem Konto  
DE
bei  
IBAN Zahlungspflichtiger 
Institutsbezeichnung 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,  die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der Kreissparkasse Böblingen vereinbarten Bedingungen.  
Es handelt sich um eine wiederkehrende Zahlung. Die entstehenden Kosten werden immer per Lastschrift halbjährlich  zum 01.01./01.07. im Voraus belastet.  Die erste Belastung erfolgt im Folgemonat nach Eingang des Vertrages für den Zeitraum bis zum nächsten Halbjahrestermin.  
Unsere Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000014296       Ihre Mandatsreferenz: Wird Ihnen noch mitgeteilt
Zurück an die Kreissparkasse Böblingen
Bestellung und Vereinbarung über die Softwareüberlassung SFirm 
Kreissparkasse Böblingen  Wolfgang-Brumme-Allee 1 71034 Böblingen
Personen-Nr.: 
èBitte Folgeseiten unbedingt mit versenden!
Systemvoraussetzungen – was Sie für SFirm benötigen 
Für die vollständige Integration von SFirm in Ihre technische Infrastruktur und den problemlosen Austausch von Daten gelten folgende Mindestvoraussetzungen: 
(Die hardwareseitigen Mindestanforderungen für SFirm an ein Betriebssystem entsprechen den jeweiligen offiziellen Angaben des Her-stellers Microsoft. Siehe auch: Kundenleitfaden Systemvoraussetzungen / Hinweise zur Netzwerk- / Citrix-/ Terminalserverinstallation über http://www.kskbb.de/sfirm). 
Betriebssystem 
Arbeitsspeicher (Empfohlen) 
Windows 10  
8 GB 
Windows 8.1  
8 GB 
Ein Übersicht der Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.sfirm.de
Grundsätzlich werden bei den oben angegebenen Client- und Server-Betriebssystemen immer die aktuellsten Service-Packs und Updates vorausgesetzt. 
•
Vollzugriff auf das SFirm Programm- und Datenverzeichnis für alle Benutzer (sowohl bei der Installation als auch bei der Nutzung) 
•
.NET Framework 4.5.2 oder neuer (wird bei Bedarf mit SFirm installiert) 
•
Aktuellster Internet Explorer pro freigegebenen Betriebssystem 
•
Für die Datenfernübertragung einen Internet-Zugang  
•
Mind. 3 GB freier Festplattenspeicher auf dem lokalen Datenträger, zzgl. Platz für Nutzdaten (Sicherungsdateien, Datensicherun-gen) 
•
Standarddrucker – es genügt auch ein Druckertreiber zum Ausdruck in eine PDF-Datei 
•
Bildschirmauflösung 1280x1024 
•
Adobe Reader ab Version 7.0 zur Anzeige der neuen Online-Hilfe (mit Taste F1) in SFirm. Eine kostenlose Version kann über die Webseite des Herstellers http://www.adobe.com/de/ bezogen werden. 
Ich möchte Ihren Einweisungs-Service in Anspruch nehmen. Bitte setzen Sie sich wegen eines Termins  mi uns in Verbindung. Die Kosten für die Einweisung betragen z. Z. 50,00 € je angefangene Stunde. 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
Im Leistungsumfang sind sowohl die Softwareüberlassung als auch die Softwarepflege enthalten. Die Einzelheiten sind in den beigefüg-ten „Sonderbedingungen Softwareüberlassung“ geregelt, die Gegenstand dieses Vertrages sind und von mir anerkannt werden.  Eine Ausfertigung der Lizenzvereinbarung mit dem Hersteller der Software SFirm, der Firma StarFinanz GmbH, habe ich in gedruckter Form erhalten.  
Ich versichere hiermit, dass die Hard- und Softwarevoraussetzungen für den Einsatz der Software gemäß den oben genannten Mindest-anforderungen von meinen Systemen erfüllt werden. 
Ort, Datum                                                                                                                            Firmenstempel und Unterschrift(en) des Kunden 
Bestellung und Vereinbarung über die Softwareüberlassung SFirm 
Kreissparkasse Böblingen  Wolfgang-Brumme-Allee 1 71034 Böblingen
Personen-Nr.: 
Ausfertigung für Ihre Unterlagen
Zwischen 
nachfolgend der Kunde genanntund der Kreissparkasse Böblingen, Wolfgang-Brumme-Allee 1, 71034 Böblingen, 
nachfolgend die Sparkasse genannt. 
Ansprechpartner in der Firma:
Name 
Telefon 
FAX 
E-Mail 
Bitte die E-Mail-Adresse unbedingt angeben, da wir zukünftig wichtige Informationen und Produktangebote über E-Mail versenden.  Die Einwilligung kann jederzeit ohne Einfluss auf den Vertrag schriftlich widerrufen werden. 
Bestellung SFirm – Softwareüberlassung               
Lizenznummer: SÜV-
Basispaket SFirm -  (pro Client)  Modul Zahlungsverkehr Inland/Ausland, Dispo und SEPA  Übertragungsverfahren HBCI 
Monatlich 7,50 € 
Anzahl Clients 
Premiumpaket SFirm  Modul Zahlungsverkehr Inland/Ausland, Dispo, Cash und SEPA Übertragungsverfahren HBCI und EBICS 
(Paket für bis zu 3 Clients) 
Monatlich 25,00 € 
Erweiterung Premiumpaket SFirm um weitere Clients - (pro Client) 
Monatlich 7,50 € 
Anzahl Clients 
App EBICS-Unterschriftenmappe Für Android, iPhone und iPad ab iOS8 
kostenlos 
Nähere Angaben zu den Paketen entnehmen Sie bitte der beigefügten Leistungsbeschreibung der einzelnen Module. 
Die Auslieferung der Software erfolgt per Download über unsere Homepage www.kskbb.de/sfirm.
Die Belastung erfolgt zu Lasten des Kontos/IBAN 
in unserem Hause. 
Die Belastung erfolgt bei einem anderen Kreditinstitut. 
Ich ermächtige/wir ermächtigen die Kreissparkasse Böblingen widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden  Zahlungen bei Fälligkeit mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir die Kreissparkasse Böblingen an,  die von meinem Konto  
DE
bei  
IBAN Zahlungspflichtiger 
Institutsbezeichnung 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,  die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der Kreissparkasse Böblingen vereinbarten Bedingungen.  
Es handelt sich um eine wiederkehrende Zahlung. Die entstehenden Kosten werden immer per Lastschrift halbjährlich  zum 01.01./01.07. im Voraus belastet.  Die erste Belastung erfolgt im Folgemonat nach Eingang des Vertrages für den Zeitraum bis zum nächsten Halbjahrestermin.  
Unsere Gläubiger-ID: DE07ZZZ00000014296       Ihre Mandatsreferenz: Wird Ihnen noch mitgeteilt
Bestellung und Vereinbarung über die Softwareüberlassung SFirm 
Kreissparkasse Böblingen  Wolfgang-Brumme-Allee 1 71034 Böblingen
Personen-Nr.: 
Systemvoraussetzungen – was Sie für SFirm benötigen 
Für die vollständige Integration von SFirm in Ihre technische Infrastruktur und den problemlosen Austausch von Daten gelten folgende Mindestvoraussetzungen: 
(Die hardwareseitigen Mindestanforderungen für SFirm an ein Betriebssystem entsprechen den jeweiligen offiziellen Angaben des Her-stellers Microsoft. Siehe auch: Kundenleitfaden Systemvoraussetzungen / Hinweise zur Netzwerk- / Citrix-/ Terminalserverinstallation über http://www.kskbb.de/sfirm). 
Betriebssystem 
Arbeitsspeicher (Empfohlen) 
Windows 10  
8 GB 
Windows 8.1  
8 GB 
Ein Übersicht der Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.sfirm.de
Grundsätzlich werden bei den oben angegebenen Client- und Server-Betriebssystemen immer die aktuellsten Service-Packs und Updates vorausgesetzt. 
•
Vollzugriff auf das SFirm Programm- und Datenverzeichnis für alle Benutzer (sowohl bei der Installation als auch bei der Nutzung) 
•
.NET Framework 4.5.2 oder neuer (wird bei Bedarf mit SFirm installiert) 
•
Aktuellster Internet Explorer pro freigegebenen Betriebssystem 
•
Für die Datenfernübertragung einen Internet-Zugang  
•
Mind. 3 GB freier Festplattenspeicher auf dem lokalen Datenträger, zzgl. Platz für Nutzdaten (Sicherungsdateien, Datensicherun-gen) 
•
Standarddrucker – es genügt auch ein Druckertreiber zum Ausdruck in eine PDF-Datei 
•
Bildschirmauflösung 1280x1024 
•
Adobe Reader ab Version 7.0 zur Anzeige der neuen Online-Hilfe (mit Taste F1) in SFirm. Eine kostenlose Version kann über die Webseite des Herstellers http://www.adobe.com/de/ bezogen werden. 
Ich möchte Ihren Einweisungs-Service in Anspruch nehmen. Bitte setzen Sie sich wegen eines Termins  mi uns in Verbindung. Die Kosten für die Einweisung betragen z. Z. 50,00 € je angefangene Stunde. 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
Im Leistungsumfang sind sowohl die Softwareüberlassung als auch die Softwarepflege enthalten. Die Einzelheiten sind in den beigefüg-ten „Sonderbedingungen Softwareüberlassung“ geregelt, die Gegenstand dieses Vertrages sind und von mir anerkannt werden.  Eine Ausfertigung der Lizenzvereinbarung mit dem Hersteller der Software SFirm, der Firma StarFinanz GmbH, habe ich in gedruckter Form erhalten.  
Ich versichere hiermit, dass die Hard- und Softwarevoraussetzungen für den Einsatz der Software gemäß den oben genannten Mindest-anforderungen von meinen Systemen erfüllt werden. 
Ort, Datum                                                                                                                            Firmenstempel und Unterschrift(en) des Kunden 
Bestellung und Vereinbarung über die Softwareüberlassung SFirm 
Personen-Nr.: 
Softwarebedingungen Softwareüberlassung 
Fassung Sep. 2020 
Kreissparkasse Böblingen  Wolfgang-Brumme-Allee 1, 71034 Böblingen
1 Vertragsgegenstand (1) Vertragsgegenstand ist die Einräumung eines auf die Vertragsdauer  zeitlich  begrenzten  und  nicht  übertragbaren  Nutzungsrechts (Miete) an der in der Bestellung benannten Software und ggf. enthaltene Zusatzmodule (nachfolgend Software genannt), die Wartung der Software, die im Lieferumfang enthaltenen  Programmdokumentationen  sowie  die  Leistungsbeschreibung der Software. Falls bei der Installation der Software Lizenzbedingungen  zu  akzeptieren  sind,  sind  diese  ebenfalls Bestandteil des Vertrages.  
(2) Die Kreissparkasse Böblingen übernimmt die Pflege der ver-tragsgegenständlichen Software. Im Rahmen des Softwareüber-lassungsvertrages erhält der Kunde alle für den Einsatz freige-gebenen Verbesserungen und Aktualisierungen der benannten Software als Update kostenlos zur Verfügung gestellt. Die ge-schuldete Pflegeleistung bezieht sich ausschließlich auf die je-weils aktuelle Version der vertragsgegenständlichen Software. 
(3) Nicht im Leistungsumfang enthalten sind funktionale Ände-rungen der Software, der Wechsel auf andere Betriebssystem-plattformen  oder  die  Installation  der  Software  durch  Beauf-tragte  oder  Mitarbeiter  der  Kreissparkasse  Böblingen.  Diese Leistungen werden dem Kunden gesondert angeboten. 
(4) Der Kunde verpflichtet sich immer die neueste Version der überlassenen Software einzusetzen und nur jeweils Fragen zu diesem Versionsstand an die Hotline zu richten. Änderungen in der  Erreichbarkeit,  Leistungsumfang  und  Kosten  der  Hotline werden Vertragskunden zeitnah mitgeteilt. Die Hotline ist der-zeit ein zusätzlicher Service der Kreissparkasse Böblingen und nicht  Bestandteil  des  Softwareüberlassungsvertrages.  Die Kreissparkasse Böblingen behält sich vor, diese Leistung künf-tig gegen ein entsprechendes Entgelt zu erbringen. 
(5)  Weitere  Leistungsverpflichtungen  bestehen  seitens  der Kreissparkasse  Böblingen  nicht.  Dies  gilt  insbesondere  hin-sichtlich über den eigentlichen Vertragsgegenstand hinausge-hender  Wartungsarbeiten,  es  sei  denn,  sie  erfolgen  aus  einer Gewährleistungsverpflichtung  der  Kreissparkasse  Böblingen. Entsprechendes gilt bezüglich der Herstellung der Betriebsbe-reitschaft der Software und der Systemumgebung. 
(6) Die Beseitigung von Störungen und Schäden, die durch un-sachgemäße Behandlung seitens des Kunden, durch Einwirkung Dritter oder durch höhere Gewalt verursacht wurden, ist nicht Gegenstand  des  Vertrages.  Insoweit  ist  im  Einzelfall  eine  Zu-satzvereinbarung zu schließen, die seitens des Kunden geson-dert zu vergüten ist. Gleiches gilt für Schäden und Störungen, die durch Umweltbedingungen am Aufstellungsort, durch Feh-ler oder Nichtleistung der Stromversorgung, fehlerhafte Hard-ware oder sonstige, nicht von der Kreissparkasse Böblingen zu vertretene Einwirkungen verursacht werden. 
(7) Eine Weitergabe der Software an Dritte ist nicht zulässig. 
2 Leistungsinhalt
(1)  Die  Kreissparkasse  Böblingen  gewährleistet  die  Übereinstimmung der Software mit der bei Vertragsabschluss gültigen und  dem  Kunden  vor  Vertragsabschluss  überlassenen  Leistungsbeschreibung. Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass es nicht möglich ist, Datenverarbeitungsprogramme so  zu  entwickeln,  dass  sie  für  alle  Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind. 
(2) Die  Kreissparkasse Böblingen  stellt  dem Kunden die Soft-ware in installationsfähiger Form zur Verfügung. Der Kunde ist für die Erfüllung der von der Kreissparkasse Böblingen definier-ten  Hardware-  und  Software-Voraussetzungen  verantwortlich. Diese ergeben sich aus den „Systemvoraussetzungen“ die Ge-genstand dieses Vertrages sind. 
(3) Soweit eine Einführungsunterstützung durch die Kreisspar-kasse  Böblingen  vom  Kunden  gewünscht  wird,  ist  diese,  wie auch  die  Schulung  der  Mitarbeiter  des  Kunden,  gesondert  zu vereinbaren. 
3 Anpassung der Nutzungsentgelte  
Die  Kreissparkasse  Böblingen  ist  berechtigt,  eine  Anpassung des Nutzungsentgeltes vorzunehmen.  Sie  verpflichtet  sich jedoch, dem Kunden dies spätestens 4 Monate vor Beginn eines neuen Quartals mitzuteilen. Handelt es sich bei der Anpassung um eine Erhöhung, so kann der Kunde dieser innerhalb von 30 Tagen  nach  Zustellung  der  Vertragsänderung  widersprechen und mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten vom Vertrag zurücktreten. Für die Dauer der Kündigungsfrist wird der Vertrag zu den vereinbarten Konditionen unverändert fortgeführt. 
4 Gewährleistung 
(1)  Die Kreissparkasse Böblingen übernimmt die Gewähr dafür, dass die Software bei ihrer Lieferung nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder wesentlich mindern. Ebenso  übernimmt  die  Kreissparkasse  Böblingen  die  Gewähr dafür, dass die überlassene Software die vereinbarten Funktionen erfüllt.   
(2)  Offensichtliche  Fehler  hat  der  Kunde  auch  dann,  wenn  er nicht Kaufmann ist, der Kreissparkasse Böblingen binnen einer Frist  von 8  Tagen  ab  Entdeckung  des  Fehlers  mitzuteilen, als Kaufmann hingegen unverzüglich nach Entdeckung. Bei Nicht-einhaltung dieser Frist erlöschen Gewährleistungsanrechte des Kunden  bezüglich  dieser  Fehler.  Untersuchungs-  und  Rüge-pflichten  des  kaufmännischen  Kunden  bleiben  unberührt. Falsch- und Zuweniglieferungen sind insoweit auch bei erhebli-chen Abweichungen unverzüglich zu rügen. 
(3)  Festgestellte  Mängel  an  der  Software  sowie  mangelhafte Pflegeleistungen  sind  von  der  Kreissparkasse  Böblingen  kos-tenfrei  zu  beseitigen.  Erweist  sich  eine  Fehlerbeseitigung  als unmöglich, muss die Kreissparkasse Böblingen eine Ausweich-lösung  anbieten.  Gegenüber  Kunden,  die  keine  Verbraucher sind, ist die Kreissparkasse Böblingen zur Wahl berechtigt, ob sie durch Nachlieferung oder Mängelbeseitigung nacherfüllt. 
(4) Softwaremängel, Änderungsnotwendigkeiten  und  sonstige die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen anzeigende Umstän-de sind vom Kunden der Kreissparkasse Böblingen umgehend mitzuteilen. 
(5)  Gelingt  es  der  Kreissparkasse  Böblingen  nicht,  ihrer  Ver-pflichtungen aus Ziffer 4.3 nachzukommen, so kann der Kunde wahlweise die vereinbarte Vergütung angemessen herabsetzen oder  vom  Vertrag  zurücktreten.  Schadenersatzansprüche  des Kunden bleiben unberührt. 
(6) Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren innerhalb einer Frist von 2 Jahren ab Übergabe der Software. Ist der Kun-de Kaufmann, beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, begin-nend mit der Übergabe der Software. Treten innerhalb der je- 
weils  gültigen  Gewährleistungsfrist  Mängel  auf,  so  verlängert sich die Gewährleistungsfrist um den Zeitraum, währenddessen eine Beseitigung erfolgt. Mehrere solche aufeinanderfolgenden Zeiträume gelten als ein Zeitraum im Sinne des vorhergehenden Satzes. 
Die Kreissparkasse Böblingen übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die überlassene Software den individuellen Erforder-nissen des Kunden entspricht, außer wenn der Kunde Verbrau-cher ist und die Kreissparkasse Böblingen Beschaffenheitsgaran-tien zugesichert hat. Die Kreissparkasse Böblingen übernimmt ebenfalls  keine  Gewähr  für  solche  Fehlerzustände,  die  durch Hardware, Software Dritter oder durch sonstige Dateneinflüsse verursacht  werden,  etwa  Schäden  aus  importierten  Schadpro-grammen (wie zum Beispiel Viren). 
(7)  Der  Kunde  ist  verpflichtet,  der  Kreissparkasse  Böblingen nachweisbare Unterlagen über Art und Auftreten von Abweichun-gen von der Leistungsbeschreibung zur Verfügung zu stellen. 
(8) Voraussetzung für den Gewährleistungsanspruch ist die ver-tragsgemäße Nutzung der Software durch den Kunden. Eine sol-che vertragsgemäße Nutzung liegt z. B. dann nicht vor, wenn der Kunde die Software auf einer Soft- und/oder Hardwareumgebung nutzt, die nicht den im Bestellformular bzw. nicht den in der Leis-tungsbeschreibung vorgesehenen Mindestvoraussetzungen entspricht. Ferner übernimmt die Kreissparkasse Böblingen kei-nerlei  Gewährleistung  und  Haftung  für  externe  Komponenten des Softwareproduktes, wie insbesondere SQL Server, auch wenn diese zusammen mit dem Softwareprodukt ausgeliefert werden. 
5 Haftung 
(1) Die Kreissparkasse Böblingen haftet unbeschränkt bei Perso-nenschäden sowie für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für das Fehlen garantierter Beschaffenheiten. 
(2) Die Haftung der Kreissparkasse Böblingen für leichte Fahrläs-sigkeit  ist,  insbesondere  wegen  Verletzung  von  Pflichten  aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung auf den bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden be-grenzt. 
(3) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unbe-rührt. 
(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wieder-herstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und ge-fahrenentsprechender Anfertigung von Datensicherungen durch den Kunden eingetreten wäre. 
(5) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Mitarbeiter der Kreissparkasse Böblingen. 
6 Vertragsdauer und Kündigung
(1) Der Softwareüberlassungsvertrag wird mit der Auslieferung der Software an den Kunden wirksam.  
(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monats-ende schriftlich durch jeden der Vertragspartner gekündigt wer-den.  Der  Einhaltung  einer  Kündigungsfrist  bedarf  es  nicht  bei endgültiger Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen der Kreissparkasse Böblingen und dem Kunden.  
(3) Das beiderseitige Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
(4) Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses erlischt das Recht des Kunden auf Nutzung an der vertragsgegenständlichen Soft-ware sowie deren Wartung. Dies gilt nicht für den Fall, dass die Nutzung  der  Software  erforderlich  wird  zur  Wiederherstellung von Dateien, die Gegenstand gesetzlicher Aufbewahrungspflich-ten oder behördlicher Prüfungen (z.B. Finanzamt) sind.  
7 Sonstiges
(1)  Änderungen  und  Ergänzungen  des  Vertrages  bedürfen  der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-schluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag ist das für den Sitz der Kreissparkasse Böblingen  zuständige  Gericht,  wenn  der  Kunde  ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
(3)  Ergänzend  gelten  die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen der Kreissparkasse Böblingen (AGB). Die AGB hängen/liegen in den Kassenräumen der Kreissparkasse Böblingen zur Einsicht-nahme aus oder können im Internet unter www.kskbb.de/sonderbedingungen abgerufen werden. 
Leistungsbeschreibung SFirm
Modul SFirmZahlungsverkehr 
SFirmZahlungsverkehr beinhaltet alle Funktionalitäten zur Ab-wicklung des Inlands- und Auslandszahlungsverkehrs sowie das Meldewesen (Z1/Z4/Z8/Z10). Das Programm erkennt bei der Ein-gabe der Zahlungsaufträge in die universelle Erfassungsmaske automatisch, ob es sich um eine Inlands- oder Auslandszahlung handelt. Die Anwendung ermöglicht auch eine Auswertung der Umsätze  und  der  einmal  erfassten  Informationen.  Auftragge-berdaten, Empfängerdaten,  Textschlüssel,  Skonto  etc.  werden gespeichert  und  können  jederzeit  per  Knopfdruck  zur  Über-nahme in die Zahlungen herangezogen werden. 
Die Software ist übersichtlich aufgebaut und ermöglicht die Teil-nahme am beleglosen Datenträgeraustauschverfahren. Die Zah-lungsaufträge werden als Dateien im DTAUS- oder DTAZV-For-mat ausgegeben und per Datenfernübertragung an die Institute übertragen.  Für  den  Transfer  der  DTA-Dateien  sind  die  mult-ibankfähigen Module SFirmEBICS oder SFirmHBCI erhältlich. 
Das  Modul  SFirmZahlungsverkehr ist  konfigurierbar als  reiner Inlandszahlungsverkehr oder als Kombination von Inlandszah-lungsverkehr, Auslandszahlungsverkehr und Meldewesen. 
•
Überweisungen und Lastschriften (auch wiederkehrend) 
•
Terminaufträge 
•
Daueraufträge* 
•
Kontoüberträge/Umbuchungen* 
•
Eurozahlungsverkehr (EU-Standardüberweisungen) 
•
weltweiter Zahlungsverkehr nach S.W.I.F.T.-Normen (weltweite Auslandsüberweisungen) 
•
Universelle Zahlungserfassung 
•
Textschlüssel (04, 05, 51, 53, 54 und 56) 
•
Freigabe von Zahlungen (4-Augen-Prinzip) 
•
Meldewesen Z1/Z4/Z8/Z10 
•
Validitätsprüfung der Daten je nach Bestimmungsland 
•
Bank-Adressen 
•
Länder- / Währungsstammdaten 
•
ASCII-Schnittstelle zu Fremdsystemen 
•
Umsatzstatistiken 
•
Listengenerator 
•
Zeitversetzte DFÜ möglich  
•
Benutzerabhängige Oberfläche 
•
Kontoauszüge verwalten 
•
Kontorundruf  
•
Valutensalden 
•
Online-Update über das Internet  
•
Konfigurierbarer persönlicher Finanzstatus (mit grafischer Anzeige) 
* = nur mit dem Modul SFirmHBCI 
SEPA Zahlungsverkehr Mit den beiden Modulen SEPA-Überweisungen und SEPA-Last-schriften sind Unternehmen optimal für den einheitlichen Zah-lungsverkehr in Deutschland und Europa gerüstet.  Ab Februar 2014 wird SEPA den nationalen und europaweiten Zahlungsverkehr  vollständig  ersetzen.  Mit  SEPA  wickeln  Sie grenzüberschreitende bargeldlose Zahlungen genauso einfach und sicher ab, wie nationale Zahlungen. Mit dem SEPA-Modul in SFirm erfassen Sie Ihre Zahlungen genauso einfach, wie bisher. Per EBICS oder HBCI können Sie Ihre Zahlungen sicher an Ihr Kreditinstitut übertragen. 
•
SEPA-Überweisungen (in allen spezifizierten SEPA-Forma-ten: Container CCC/CDC, gemäß EPC CCT/CDD ), auch wie-derkehrend, Terminüberweisungen 
•
SEPA-Lastschriften (CORE-Basislastschriften und B2B-Fir-menlastschriften, je nach Lizenz), auch wiederkehrend 
•
Import und Versand von SEPA-XML-Fremddateien 
•
Freigabe von Zahlungen (4-Augen-Prinzip) 
•
Meldewesen Z1/Z4/Z8/Z10 
•
Validitätsprüfung der Daten je nach Bestimmungsland 
•
SEPA-Lastschriftmandatsverwaltung 
•
Hinterlegung der SEPA-Gläubigeridentifikation 
•
Bank-Adressen 
•
Länder- / Währungsstammdaten 
•
Import-/Export-Schnittstelle zu Fremdsystemen (ASCII) 
•
Umsatzstatistiken 
•
Listengenerator 
•
Zeitversetzte DFÜ möglich  
•
Benutzerabhängige Oberfläche 
•
Kontoauszüge verwalten 
•
Kontorundruf  
•
Valutensalden 
•
Online-Update über das Internet  
•
Konfigurierbarer persönlicher Finanzstatus (mit grafischer Anzeige) 
Modul SFirmDispo 
SFirmDispo  ermöglicht  die  Steuerung  der  Zahlungseingänge und -ausgänge auf Basis der valutarischen Kontostände. Die fäl-ligen und terminierten Zahlungen werden zur Ausführung vor-geschlagen. Die Aufträge können nach Konten, Auftraggebern oder  nach  Zahlungsordnern  gruppiert  werden.  Zum  Ausfüh-rungstermin werden die Zahlungen, unter Berücksichtigung des Kontostandes,  ganz  einfach  per  Mausklick  mittels  "Drag  and Drop" auf das jeweilige Belastungskonto disponiert. Wenn die Disposition auf Basis von valutarischen Kontoständen erfolgen soll, können neben den in SFirm erfassten Zahlungen zusätzlich Plandaten berücksichtigt werden. Für die über SFirm übertrage-nen Zahlungen können Plandaten automatisch erzeugt werden, bei Bedarf können Sie auch manuell Plandaten anlegen. 
•
Disposition auf Basis der valutarischen Kontostände mit-tels "Drag and Drop" 
•
Freie Selektion der zu berücksichtigenden Konten 
•
Selektionsläufe und -kriterien können gespeichert werden 
•
Gruppierung der Zahlungen nach Ordnern, Auftraggebern, Bankkonten, Banken 
•
Disposition über Konten- und Auftraggebergrenzen mög-lich 
•
Plandaten für Valutensalden  
o
Wiederkehrende Plandaten 
o
Berücksichtigung  von  erfassten  Zahlungen  als Plandaten in den Valutensalden 
o
Automatischer und/oder manueller Abgleich mit den Kontoauszügen 
o
Auflösung  von  Sammlern  bei  der  Plandatener-zeugung kontoabhängig zu hinterlegen 
•
Vorabliste der auszugebenden Zahlungen und diverse an-dere Auswertungen 
•
Suchen aller fälligen Zahlungen im System 
•
Abholung der Vormerkposten MT942  
•
Einlesen der Vormerkposten MT942 
Modul SFirmCash 
Zur effektiven Steuerung der Liquidität im täglichen Treasury und zur Erreichung eines Optimums an Zinsgewinn durch den Ausgleich  negativer  Salden  und  der  Kontokonzentration  der Überschüsse bieten wir das Cash Management an. Die Grund- lage bilden der valutarische Kontostand sowie die Planumsätze. Unter Berücksichtigung von Sockelbeträgen und Staffel-konditionen wird das Pooling (Saldoausgleich und/oder Kontokonzentration) durchgeführt. Die Aufträge können als DTE-Aufträge mit den DFÜ-Modulen EBICS an die Institute valutenneutral übertragen werden. 
•
Pooling (Saldoausgleich / Kontokonzentration) 
Automatische Optimierung des Zinsgewinns mit der Option zur manuellen Änderung der vorgeschlagenen Transferaufträge 
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•
Manuelle Veränderungen der vorgeschlagenen Transaktio-nen möglich 
•
Plandaten  
o
Wiederkehrende Plandaten 
o
Berücksichtigung  von  erfassten  Zahlungen  als Plandaten in den Valutensalden 
o
Automatischer und/oder manueller Abgleich mit den Kontoauszügen 
o
Auflösung  von  Sammlern  bei  der  Plandatener-zeugung kontoabhängig zu hinterlegen 
•
Erweiterte Darstellung der valutarischen Kontoinformatio-nen 
•
Selektionsläufe können gespeichert werden 
•
Freie Selektion der zu berücksichtigenden Konten 
•
Freie Definition regionaler Feiertage 
•
Diverse Listen und Ausdrucke 
•
Unterstützung von Staffelkonditionen und verschiedenen Zinsverfahren und Methoden 
•
DTE-Eilüberweisung für das EBICS-Verfahren  
Mögliche kontenbezogene Hinterlegung von Einreichungspreis und Postenpreis (für die Anzeige der Gesamtkosten der Trans-fers zusätzlich zum Zinsertrag. Diese können für DTE, FAX, DTA und MT101 (siehe GlobalCash) getrennt angegeben werden.
Modul SFirmEnterprise 
Mit  den  erweiterten  Komfortfunktionen  für  Ihr  Unternehmen bietet SFirm Ihnen die Möglichkeit, Ihr Banking und Finanzma-nagement noch flexibler, effektiver und komfortabler zu gestal-ten - mit einer ganzen Reihe neuer Premiumfunktionen! 
•
Mandantenfähigkeit: mehrere SFirm-Datenbanken parallel nutzen: Zugriff auf beliebig viele Mandanten mit eigenstän-digen Verzeichnissen, eigenen Datenbanken und eigenen Optionen.  Vorteil:  Exakte  Trennung  unterschiedlicher  Datenbe-stände, -ablageorte und Einstellungen - hilfreich, wenn Sie z.B.  Daten  mehreren  Firmen  oder  Mandanten  komplett trennen möchten. 
•
Zeitgesteuerter,  wiederkehrender  Rundruf:  Erstellen  und verwalten  Sie  für  alle  gewünschten  Konten  gleichzeitig wiederkehrende Abholaufträge. Vorteil: schnellere Anlage wiederkehrender Abholaufträge, besonders bei einer großen Anzahl von Konten. 
•
E-Mail-Benachrichtigungen:  Lassen  Sie  sich  automatisch per E-Mail informieren, z.B. wenn die Übertragung geschei-tert  ist  oder  wichtige  Aufgaben  (z.B.  bereitstehende  
Updates) anstehen. 
Vorteil: Sie haben jederzeit und an jedem Ort, an dem Sie Ihre E-Mails einsehen können, die wichtigsten Informationen im Blick. 
•
PDF-Ausdrucke und E-Mail-Versand: Ausdrucke des Auto-maten (z.B. Ausgabeprotokolle) können wahlweise auf Pa-pier oder als PDF gedruckt und/oder per E-Mail versendet werden.  Vorteil: einfachere und bessere Archivierung (kein Papier nötig),  durch  den  automatischen  Mailversand  wird  der Empfänger umgehend und automatisch informiert - unabhängig von seinem Aufenthaltsort. 
•
Grafische Saldenentwicklung: Die Saldenentwicklung lässt sich  für  eine  speicherbare  Auswahl  von  Konten  grafisch darstellen.  Vorteil: Entwicklung der Kontosalden jederzeit im Blick 
•
Offline-Konten: Anlage  von  Offline-Konten mit  manueller Pflege der Buchungen.   Vorteil: besserer Überblick über die kompletten Finanzen 
•
Mehrere DFÜ-Aufträge gleichzeitig unterschreiben: Es kön-nen  nun  mehrere  EBICS-DFÜ-Aufträge  gleichzeitig  durch einmalige  Eingabe  der  EU-PIN/des  EU-Kennworts  unter-schrieben werden (außer bei Klasse 2/3-Lesern).  Vorteil: mehrfache Eingabe der EU-PIN/des EU-Kennworts entfällt. 
•
Automat  als  Dienst:  Der  SFirm-Automat  kann  als  Dienst eingerichtet werden.  Vorteil: Insbesondere in Konstellationen, bei denen der Au-tomat als DFÜ-Server genutzt wird (z.B. EBICS).
•
Übertragung nur an einer Station/an einem Server), ist ein Dienst von Vorteil, weil auf dem Rechner (z.B. Server), auf dem  der  Automat  läuft,  kein  Benutzer  mehr  angemeldet sein muss. 
•
Archivfunktion für Kontoinformationen: Kontoumsätze, die in SFirm nicht weiter vorgehalten werden sollen, können automatisch in einer offenen Access-Datenbank archiviert und auch für die Weiterverarbeitung genutzt werden. Vorteil:  einfachere  Ablage/Weiterverarbeitung/Archivie-rung, weniger Daten in der laufenden SFirm-Datenbank. 
•
Protokollierung von Benutzeraktivitäten: Die Benutzerakti-vitäten können ausführlicher protokolliert werden (z.B. Än-derung von Stammdaten, DFÜ-Vorgänge inkl. Leisten der EU oder Ablage im Pool, administrative Vorgänge wie Be-nutzeradministration, Änderung von Optionen, etc.). Vorteil:  bessere  Nachvollziehbarkeit,  welcher  Benutzer wann welche Aktionen ausgeführt hat. 
•
Kontenbezogene  automatische  Exportdefinitionen:  Pro Konto können eigene Exportskripte (auch mit individuellen Ablageorten) hinterlegt und für den automatischen Export der Kontoumsätze, -auszüge und Vormerkposten genutzt werden.  Vorteil: individuelle Weiterverarbeitung der Kontoumsätze mit unterschiedlichen Exportdefinitionen und Ablageorten möglich, z.B. für die Finanzbuchhaltung. 
Modul SFirmHBCI 
Der  HBCI-Standard  bietet  durch  moderne  kryptographische Funktionen und die Nutzung von Chipkarten einen sehr hohen Sicherheitsstandard.  Hierbei  werden  alle  Daten  komplett  ver-schlüsselt  sowie  zur  Sicherung  der  Authentizität  signiert  und können somit auch für unsichere Netze (z.B. das Internet) ein-gesetzt werden.  
Mit HBCI können Sie Ihre Aufträge nicht nur mit Chipkarten/Dis-ketten/Sicherheitsdateien, sondern auch mit PIN und TAN unter-schreiben. Natürlich unterstützt SFirm neben dem klassischen TAN-Verfahren  auch  alle  gängigen  Zwei-Schritt-Verfahren  wie das indizierte TAN-Verfahren (iTAN), chipTAN, chipTAN comfort, smsTAN, mobile TAN, SmartTAN, SmartTAN plus,... 
•
HBCI mit DDV-Chipkarten (Sparkasse) Typ 0, Typ 1 
•
HBCI  mit  RDH-Chipkarten  (andere  Kreditinstitute) mit RDH1 
•
HBCI mit SECCOS-Chipkarten mit RDH3, 5, 6, 7, 8, 9 
•
HBCI mit RDH-Disketten/Sicherheitsdatei mit RDH1, 2, 10 
•
HBCI mit PIN und TAN (HBCI +, FinTS) 
•
Unterstützung  aller  gängigen  Zwei-Schritt-Verfahren  wie iTAN,  chipTAN,  chipTAN  comfort,  smsTAN,  mobileTAN, SmartTAN, SmartTAN plus, u.a.  
•
HBCI-Versionen 2.01, 2.1, 2.2 und 3.0  
•
Assistent für die Generierung und Übertragung von RDH-Schlüsseln 
•
Automatisches Einlesen der Institutsangaben z.B. von der Chipkarte 
•
Versand von Zahlungen mit A- und B-Unterschriften  (4-Augen-Prinzip) 
•
Verwaltung von Daueraufträgen und terminierten Zahlun-gen  (Bestandsabholung/Änderung/Löschung,  sofern  vom Kreditinstitut unterstützt) 
•
Verwaltung von TAN-Listen 
•
Anforderung neuer TAN-Listen 
•
Aktivierung neuer TAN-Listen 
•
Online-Änderung der PIN 
•
Sperren der PIN oder der TAN-Liste 
•
Abfrage verbrauchter TAN 
•
Erfassung der Medienbezeichnung (z.B. für smsTAN) 
•
TAN-Generator-Synchronisierung 
Modul SFirmEBICSS
FirmEBICS ist als Übertragungsmodul die ideale Kommunika-tionsplattform für Geschäfts- und Firmenkunden mit einer gro-ßen Anzahl an Umsätzen und/oder einer großen Menge an Zah-lungsverkehr - und der Nachfolger des bekannten und bewähr-ten FTAM-Verfahrens.
„EBICS“ (Electronic Banking Internet Communication Standard). verbindet  moderne  Sicherheitsmerkmale  mit  der  Kommunika-tion  über  das  Internet.  Mit  nur  einem  EU-Sicherheitsmedium (A004, A005, A006) pro Benutzer können alle Zahlungen unter-schrieben und an alle per EBICS angebundenen Kreditinstitute geschickt werden. 
•
Zahlungen per EBICS mit elektronischer Unterschrift (EU) 
versenden 
•
Definition der Bankparameter und EBICS-Benutzer 
•
Erzeugung der beiden Schlüsselpaare für die elektronische 
Unterschrift (EU) und für den Authentifikations- und Ver-
schlüsselungsschlüssel 
•
Versand von Zahlungen mit A- und B-Unterschriften (4-Au-
gen-Prinzip) oder T-Unterschrift (Transportberechtigung) 
•
Unterstützung des Sessiontypen "DTE" für Eilüberweisun-
gen 
•
Ausführen von freien EBICS-Aufträgen (z.B. DTI, ESZ) 
•
Gesicherte Kommunikation ausschließlich über das Inter-
net (HTTPS) 
•
Kryptografische Funktionen zur Ver- und Entschlüsselung 
der Datenübertragung gemäß ZKA-Abkommen 
•
"Verteilte Elektronische Unterschrift" (VEU): EBICS-Unter-
schriftenmappe zur Freigabe von Aufträgen 
•
Stornierung noch nicht vollständig unterschriebener Auf-
träge über VEU (Unterschriftsmappe) möglich 
•
Automatische Protokollabholung 
•
Einfache Schlüsselübergabe von SFirm an die Unterschrif-
tenmappe App 
•
Schlüsselexport als QR-Code an die Unterschriftenmappe-
App 
App EBICS-Unterschriftenmappe
Mit der Unterschriftenmappe auf dem iPhone bzw. iPad können Firmenkunden  bei  EBICS-Bankgeschäften  Freigaben  über  die "Verteilte Elektronische Unterschrift" (VEU) ganz bequem mobil vornehmen. 
•
Leistung der verteilten elektronischen Unterschriften kom-fortabel von unterwegs mit der Unterschriftenmappen-App 
•
Freigabe  oder  Stornierung  von  Zahlungsaufträgen bei Bankgeschäften im EBICS-Standard 
•
Status-Überprüfung freigegebener Aufträge 
•
EBICS-Schlüsselübernahme  inkl.  Bankverbindungsdaten über QR-Code-Scan aus SFirm 
Preise und Hotline
Einrichtungspreis ELKO-Teilnehmer ID -pro Teilnehmer (einmalig)
30,00 €
Einrichtung Kontonummer für die Kunden-ID Servicerechenzentrum(einmalig)
30,00 €
SFirmBasis-Version (je Client monatlich)
7,50 €
SFirmPremium-Version (bis zu 3 Clients monatlich)
25,00 €
Erweiterung Premium-VersionSFirmum weitere Clients (pro Client monatlich)
7,50€
App EBICS-Unterschriftenmappe
Kostenlos
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Electronic Banking-Firmenkundenhotline für SFirm 
07031 77-1777 
Montag bis Freitag von 08.30 – 17.00 Uhr 
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LIZENZVERTRAG  der Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH („STAR FINANZ“) 
§1. VERTRAGSGEGENSTAND  Für das Lizenz-Programm (nachfolgend Software genannt) wird dem Lizenznehmer von der STAR FINANZ weder eine ausschließliche noch eine übertragbare Lizenz zur Nutzung der Software zu den nachfolgenden Bedingungen gewährt. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Software und die dazugehörigen Unterlagen und Dokumentationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen zu nutzen. STAR FINANZ ist alleinige und ausschließliche Eigentümerin der Software und der damit verbundenen Verwertungs- und Schutzrechte. Der Lizenznehmer erhält außer den hier vereinbarten Nutzungsrechten keine weiteren Rechte. Soweit STAR FINANZ Registrierungsmöglichkeiten anbietet, kann der Lizenznehmer diese nutzen, um als autorisierter Lizenznehmer registriert und über neubearbeitete Versionen dieser Software informiert werden zu können. 
§2. LIZENZ-AUSÜBUNG  Der Lizenznehmer darf die Software auf einem Einzelplatz oder innerhalb eines Netzwerkes beliebig oft als Arbeitsstation installieren und einsetzen. Eine Einschränkung der vorstehenden Nutzung durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzvermittelnden Institut („Vertragspartner“), z.B. im Rahmen eines Abonnement- oder Wartungsvertrages, ist in jedem Falle vorrangig und vom Lizenznehmer einzuhalten. Der Lizenznehmer darf eine Kopie der Software zu Sicherungszwecken anfertigen. Er wird die Software nicht ändern, übersetzen, zurückentwickeln, entkompilieren oder abgeleitete Werke erstellen. Der Lizenznehmer hat bei einem Verstoß gegen vorstehende Verpflichtungen unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhanges eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 5.000,- an STAR FINANZ zu zahlen. Die Geltendmachung von Schadensersatz ist dadurch nicht ausgeschlossen. Unbeschadet der Vertragsstrafe und der Geltendmachung von Schadensersatz wird STAR FINANZ bei Verstößen gegen die vorstehenden Bestimmungen das erteilte Nutzungsrecht widerrufen, ohne dass ein Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Lizenzgebühr besteht. 
§3. EINWILLIGUNG ZUR ÜBERTRAGUNG PERSONENBEZOGENER DATEN (GEMÄSS §4 BDSG)  Die Software überträgt in regelmäßigen Abständen die Lizenznummer/Lizenzschlüssel/Paketkennung zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nutzung der Software an eine Datenverarbeitungsanlage der STAR FINANZ, welche dort automatisiert verarbeitet wird. Bei Nutzung der innerhalb der Software angebotenen Updatedienste werden zusätzlich nachfolgende Daten im Rahmen des Updates übertragen:   Die Information ob das automatische Datenupdate in der Software aktiviert ist.   Die Versionsnummer, das Änderungsdatum der von der Software verwendeten Programmdateien, der installierte Patchlevel der Software sowie die verwendete Sprache.  Datum und Uhrzeit der Kontaktaufnahme des Lizenznehmers im Rahmen des Updatedienstes. Die vorstehend genannten Daten werden zur Erbringung der Updatedienste verwendet. Diese Daten werden auch in anonymisierter Form dazu verwendet, Statistiken zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Updatedienste zu erstellen. Die Daten werden ausschließlich innerhalb der Star Finanz für die oben genannten Zwecke verarbeitet und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Sollte die Lizenz von einem Vertragspartner vermittelt worden sein, werden die Daten dem Vertragspartner über eine Web-Anwendung, die auf den Servern der Star Finanz betrieben wird, zur Verfügung gestellt. Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen, satzungsgemäßen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen. Sofern Daten keiner Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden Sie gelöscht, wenn die Daten für die vorstehend genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Mit Annahme dieser Lizenzbedingungen erteilt der Lizenznehmer die Einwilligung zur Übertragung der vorstehend genannten Daten. 
§4. SCHUTZRECHTE  Der Lizenznehmer erkennt die Rechte von STAR FINANZ an der Software (Patente, Urheberrechte, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnisse) uneingeschränkt an. Das betrifft auch das Copyright an Dokumentationen, die schriftlich oder auf Computerspeichermedien vorliegen. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, diese Rechte zu wahren und alle Schritte zu unternehmen, um Beeinträchtigungen oder Verletzungen dieser Rechte durch Dritte, soweit diese durch ihn oder über ihn in den Besitz des Produktes gelangt sind, zu unterbinden und zu verfolgen. §5. PRODUKTAKTUALISIERUNGEN STAR FINANZ kann jederzeit Ausführung und Inhalt der Software aktualisieren und/oder revidieren. Aktualisierte oder revidierte Versionen der Software unterliegen den Bestimmungen dieses Vertrages. 
§6. HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG  Die Software ist getestet und weist die in der Online-Hilfe beschriebenen Funktionen auf. STAR FINANZ gewährleistet, dass die Software die beschriebenen Funktionen enthält und nicht mit Fehlern behaftet ist, welche die Tauglichkeit aufhebt oder wesentlich einschränkt. STAR FINANZ übernimmt keine Gewähr für die Eignung der Software bezüglich der beabsichtigten Verwendung des Lizenznehmers. 
STAR FINANZ übernimmt bezüglich der Überlassung von Alpha-, Beta-, Test- und Pilot-Versionen oder anderen nicht finalisierten Softwareprodukten keinerlei Haftung und Gewährleistung. Bei dem Einsatz solcher noch nicht zum Vertrieb freigegebener Software können Fehlfunktionen und sogar Datenverluste auftreten. Dem Lizenznehmer sind diese Risiken bekannt und er akzeptiert sie auch. Der Einsatz derartiger Software erfolgt auf eigene Gefahr des Lizenznehmers und unterliegt einem vollständigen Gewährleistungs- und Haftungsausschluss, was der Lizenznehmer ausdrücklich zur  Kenntnis genommen hat und auch akzeptiert. Diese Versionen sind nur zu Testwecken zu verwenden und dürfen nicht öffentlich vorgeführt werden. Offensichtliche Mängel der Software hat der Lizenznehmer spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung gegenüber seinem Vertragspartner oder STAR FINANZ schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Treten bei vertragsgemäßer Nutzung Fehler auf, hat der Lizenznehmer diese unverzüglich in nachvollziehbarer Form unter Angabe der für die Fehlererkennung zweckdienlichen Informationen zu melden, und zwar auf Wunsch der STAR FINANZ in schriftlicher Form. Die STAR FINANZ kann die Vergütung ihres Aufwandes verlangen, soweit sie aufgrund einer Fehlermeldung tätig geworden ist, ohne dass ein Fehler in der Software Ursache der Fehlermeldung war. Der Lizenznehmer hat die STAR FINANZ im Rahmen des Zumutbaren bei der Beseitigung von Fehlern zu unterstützen, insbesondere auf Wunsch der Star Finanz einen Datenträger mit der betreffenden Software zu übersenden und erforderlichenfalls Maschinenzeit zur Verfügung zu stellen. Die Gewährleistung erfolgt durch Nacherfüllung (Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung). Der Lizenznehmer hat das Recht zur Wandlung oder Minderung nur, wenn die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung fehlgeschlagen ist und dem Vertragspartner bzw. STAR FINANZ gegenüber eine Nachfrist von mindestens 40 Tagen gesetzt wurde. Eine weitergehende Gewährleistung ist ausgeschlossen. STAR FINANZ haftet dem Lizenznehmer nur nach Maßgabe dieses Vertrages. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Lizenznehmers sind ausgeschlossen soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Eine Haftung für indirekte Schäden ist ausgeschlossen. Soweit der Lizenznehmer die seitens der STAR FINANZ angebotenen und online zur Verfügung gestellten Softwareaktualisierungen nicht in Anspruch nimmt, kann er sich im Rahmen der Gewährleistung und Haftung nicht auf einen etwaigen Softwaremangel berufen, soweit dieser etwaige Mangel durch die online zur Verfügung gestellten Softwareaktualisierungen hätte beseitigt werden können. Die Gewährleistung erlischt in den Fällen, in denen der Lizenznehmer ohne vorherige schriftliche Zustimmung der STAR FINANZ Eingriffe in die Software vorgenommen hat und/oder durch Dritte hat vornehmen lassen. 
§7. ERWEITERTE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR ANGEBOTE UND LEISTUNGEN DRITTER („DIENSTANBIETER“) INNERHALB DER SOFTWARE  Soweit innerhalb der Software die Inanspruchnahme von Diensten Dritter (z.B. Kursinformationen, Nachrichten etc.) möglich ist, so gelten für die Nutzung dieser Dienste Dritter ausschließlich die Bestimmungen des jeweiligen Dienstanbieters, zu deren Einhaltung der Lizenznehmer verpflichtet ist.  Eine Gewährleistungspflicht der STAR FINANZ gegenüber dem Lizenznehmer in Bezug auf die Dienste Dritter besteht nicht. Die STAR FINANZ übernimmt für Dienstanbieter und deren Leistungen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der im Rahmen des Dienstes zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Fremdwährungskurse, Indices, Preise, Nachrichten, allgemeinen Marktdaten und sonstigen zugänglichen Inhalte bzw. Informationen. 
§10. BEENDIGUNG DES LIZENZVERTRAGES  Wird die Software im Rahmen eines zeitlich befristeten Rechtsverhältnisses (z.B. Abonnement- Vertrag) genutzt, so endet der Lizenzvertrag, wenn das der Nutzung zugrundeliegende Rechtsverhältnis endet.  Nach Beendigung des Lizenzvertrages ist der Lizenznehmer nicht mehr zur Nutzung der Software berechtigt. Verstößt der Lizenznehmer gegen eine Bestimmung dieses Vertrages oder gegen den mit einem Vertragspartner abgeschlossenen Vertrag, so kann STAR FINANZ diesen Lizenzvertrag fristlos kündigen bzw. die zukünftige Nutzung der Software untersagen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die zum Zeitpunkt der Beendigung des Lizenzvertrages in seinem Besitz befindliche Software, sowie Arbeits- und Sicherungskopien davon, nach Wahl der STAR FINANZ an diese zurückzusenden oder diese zu zerstören. 
§11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, als Gerichtsstand gilt Hamburg als vereinbart.  Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag zu übertragen oder abzutreten. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Lizenzvertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die nichtigen bzw. unwirksamen Bestimmungen werden durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommen.
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